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  Die Künstlersozialabgabe 

 
   Ausgangslage 

Die Künstlersozialabgabe ist bereits seit Jahren 
geltendes Recht. Obwohl viele Unternehmen und 
Institutionen von der Künstlersozialabgabe be-
troffen sind, ist die Abgabe immer noch nahezu 
unbekannt. Das liegt u. a. daran, dass der Begriff 
Künstlersozialabgabe zunächst auf die falsche 
"Fährte" leitet, denn mit dem klassischen Begriff 
des Künstlers (Maler, Schauspieler, Musiker) 
wird die Abgabe nur unzureichend beschrieben. 

Nun  hat der Gesetzgeber reagiert und durch das 
3. Künstlersozialversicherungsgesetz die Prüfzu-
ständigkeit für die Künstlersozialabgabe neu ge-
regelt. Seit Juli 2007 prüft die Deutsche Renten-
versicherung im Rahmen der regeImäßigen Be-
triebsprüfungen, ob und in welcher Höhe Unter-
nehmen der Abgabepflicht nach dem Künstlerso-
zialversicherungsgesetz unterliegen. Da die 
Prüfquote der Rentenversicherungsanstalt 100% 
beträgt, wird zukünftig jedes Unternehmen mit 
der Künstlersozialabgabe konfrontiert. Höchste 
Zeit also, sich mit dem Thema auseinander zu 
setzen. 

Die Problemstellung 

Der Begriff "Künstlersozialabgabe" ist irreführend 
und beschreibt die Abgabepflicht nur sehr unzu-
reichend. Nachfolgend werden die drei häufigs-
ten Fehleinschätzungen beschrieben, denen vie-
le Unternehmen hinsichtlich der Künstlersozial-
abgabe unterliegen: 

1. Fehleinschätzung: 

"Künstler" haben wir nie beauftragt! Neben 

den klassischen Künstlerberufen, wie z.B. 
Schriftsteller, Musiker oder Schauspieler, zählen 
auch diejenigen Berufsgruppen dazu, die kreati-
ve Leistungen selbständig erbringen. Hierzu zäh-
len beispielsweise: Web-Designer, Werbetexter, 
Fotografen, Layouter 

2. Fehleinschätzung: 

Kreativleister beschäftigen wir nicht! Bei der 

Künstlersozialabgabe handelt es sich nicht um 
Sozialversicherungsbeiträge, die im Rahmen 
eines versicherungspflichtigen Arbeitsverhält-
nisses für im eigenen Unternehmen beschäftig-
te Künstler anfallen. 

 

  
 

Da die meisten Arbeitgeber keine Kreativ-
leister beschäftigen, sehen sie fälschlicher-
weise auch keine Veranlassung zur Zahlung 
der Künstlersozialabgabe. 

3. Fehleinschätzung: 

Abgabepflicht besteht erst nach Zahlungs-
aufforderung. Auch wenn die meisten Unter-

nehmen bisher nicht von der Künstlersozial-
kasse zur Zahlung aufgefordert worden sind, 
besteht trotzdem Abgabepflicht, sofern künst-
lerische Leistungen bezogen werden. Dies 
sind im Jahr 2011 3,9% und kann bis zu 5 
Jahre rückwirkend eingefordert werden. 

Handlungsbedarf 

Von der Abgabepflicht sind deshalb nicht nur 
Unternehmen betroffen, die klassische Künst-
ler beauftragen sondern alle Unternehmen die 
Kreativleistungen einkaufen. Da mittlerweile 
nahezu jedes Unternehmen, egal welcher 
Größenordnung, Eigenwerbung betreibt und 
sich hierfür oftmals Kreativleister der Werbe-
branche bedienen, ist hier bereits der erste 
Grundstein für eine mögliche Abgabepflicht 
gelegt. 

Die Künstlersozialabgabe wird nicht für ab-
hängig und damit versicherungspflichtig Be-
schäftigte fällig. Genau das Gegenteil ist der 
Fall: Der Abgabepflicht unterliegen aus-
schließlich Zahlungen an selbständige Künst-
ler und Publizisten. Voraussetzung ist also, 
dass die Kreativleister auf freiberuflicher Basis 
tätig werden und nicht in einem abhängigen 
Beschäftigungsverhältnis zum Auftraggeber 
stehen. 

Unser Vorgehen 

Diese auf das Wichtigste beschränkten Aus-
führungen, können nicht auf alle Besonderhei-
ten der Künstlersozialabgabe im Detail einge-
hen. Wenn Sie weitere Fragen dazu haben, 
sprechen Sie uns deshalb unbedingt an. Wir 
werden Ihnen alle notwendigen Informationen 
geben und prüfen, ob auch Ihr Unternehmen 
von der Abgabepflicht zur Künstlersozialab-
gabe betroffen ist. 

 

 

Gehören auch Sie  

zu einem 

abgabepflichtigen 

Unternehmen?  

 

  

Ihr persönlicher 

Ansprechpartner: 

 

Bernhard Winkler 

Steuerberater 

Tel.: 0841 96508 0 

Fax: 0841 96508 11 

bernhard.winkler@ 

mtg-group.de 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung und Rechtsberatung aus einer Hand. 

Kontaktieren Sie uns! Wir beraten Sie gerne! 
info@mtg-group.de, www.mtg-group.de 
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